
Anleitung für durch die Corona-Pandemie betroffene Unternehmen zur vom 
Gesetzeswortlaut abweichenden erstmaligen Anmeldung der Umsatzsteuer-

Sondervorauszahlung 2021 

Um die durch die Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen bestmöglich zu 
unterstützen und liquide zu halten, wird den Unternehmern auf Antrag in 2021 eine 
Dauerfristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen um einen 
Monat gewährt, ohne dass hierfür eine Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung in Höhe 
eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen des Jahres 2020 an das Finanzamt zu 
entrichten ist. 

Die abweichend von den gesetzlichen Vorgaben niedrigere Anmeldung der 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen ist indes nur für unmittelbar und nicht 
unerheblich von der Corona-Krise betroffene Unternehmen vorgesehen. 

Hierfür ist unter Verwendung des amtlich vorgeschriebenen Vordrucks „Antrag auf 
Dauerfristverlängerung – Anmeldung der Sondervorauszahlung 2021“ (USt 1 H)
eine Sondervorauszahlung in Höhe von Null Euro anzumelden (s. unten 
abgebildeten Screenshot). Dieser Vordruck steht im ELSTEROnline-Portal zur 
Verfügung. 

WICHTIG:

Auszufüllen sind demnach die Zeilen 24 und 25 (Kennzahl 38) mit jeweils „0“. 

In der Zeile 34 (Kennzahl 23) ist durch Eingabe einer „1“ auf zusätzliche Angaben 
hinzuweisen. Darüber hinaus sind im Elster-Eingabefeld für Freitext die Gründe 
für die unmittelbare und nicht unerhebliche Betroffenheit des Unternehmens 
durch die Folgen des Corona- Virus darzulegen. Ein gesondertes Schreiben ist 
dann nicht erforderlich. 




